
Besteuerung von Sportvereinen
Informationsveranstaltung für Schatzmeister im Sportgymnasium Erfurt

am 21. November 2023



gemeinnützige Zwecke

▪ Förderung bestimmter Aktivitäten zugunsten der 
Allgemeinheit

→ u. a. Förderung des Sports

nach § 52 Absatz 2 Nummer 21 AO

Gemeinnützigkeit

Der gemeinnützige Zweck im Sinne der AO



Definition

Körperschaft

i. S. d. KStG

Rechtsfähiger Verein 

(im Vereinsregister eingetragen = e. V.)

Nicht für die Besteuerung maßgebend

Wichtig aber: Unterscheidung 

zwischen gemeinnützigen und nicht 

gemeinnützigen Vereinen

Verein



Ohne…

Ausschließlichkeit,

Unmittelbarkeit und

Selbstlosigkeit

… ist es mit der Gemeinnützigkeit aus.

Gemeinnützigkeit



Ideeller Bereich

Zweckbetrieb
Vermögens-

verwaltung

Steuerpflichtiger

wirtschaftlicher

Geschäftsbetrieb

☺


volle 

Steuerpflicht

ertragsteuerfrei,

aber ggf. 

Umsatzsteuerpflicht

steuerfrei

Tätigkeitsbereiche





Sonderfall Sponsoring

 Mittelzuwendungen eines externen Unternehmens (auch durch 
unentgeltliche oder verbilligte Dienstleistungen)

 Zweck Werbung/positive Imagebildung in der Öffentlichkeit

 Grundlage in der Regel schriftliche Vereinbarung



keine 

Gegenleistung

passive 

Werbemaßnahmen

aktive

Werbemaßnahmen

auch „Danksagung“ unter 

Nutzung des 

Unternehmensnamens/-

logos ohne besondere 

Hervorhebung oder 

Verlinkung

Überlassung des 

Vereinsnamens/-logos an 

das Unternehmen 

Schaltung von 

Unternehmenswerbung auf 

der Vereinswebsite, 

Produktwerbung bei 

Sportveranstaltungen, etc.

Ideeller Bereich

Vermögensverwaltung

Steuerpflichtiger 

wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb



 Festlegung der gemeinnützigen Ausrichtung in der Satzung

▪ gemeinnütziger Zweck und Umsetzungsmaßnahmen

▪ AUS-Prinzip (Grundsätze zur Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit 

und Selbstlosigkeit (Regelungen der Mustersatzung!)

▪ ggf. zusätzlich: Bestimmungen zur Vergütung des Vorstands 

und zur Zweckverwirklichung durch Kooperation

 Empfehlung: Abstimmung der Satzung (auch von 

Änderungen) vor Beschlussfassung im Verein mit dem

örtlich zuständigen Finanzamt

Satzung



Bedarfsprüfung
▪ anlassbezogene Kontrolle der Satzung

▪ wichtig: keine abschließende Entscheidung über 

die Anerkennung der Gemeinnützigkeit

 Unterlagen
▪ Antrag beim Finanzamt (schriftlich)

▪ Satzungsdokumente

− Satzungsbeschluss der Mitgliederversammlung und Satzung 

(Neugründung)

− Nachweis der Registereintragung und Satzung 

(Satzungsänderung)

Verfahren der Anerkennung

Formelle Voraussetzungen (Satzung)



Turnusprüfung
▪ infolge der Gründung nach erstmaliger Rechenschaftslegung

▪ 3-jährige Prüfung (vollumfängliche Steuerbefreiung)

▪ jährliche Prüfung (Steuerfestsetzung für steuerpflichtigen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb)  

 Unterlagen
▪ elektronische Körperschaftsteuererklärung (Musteranleitung für 

Vereine mit Einnahmen ≤ 45.000 Euro)

▪ Rechnungslegung (nach Sphären gegliederte Gegenüberstellung der 
Einnahmen und Ausgaben)

▪ Geschäfts- oder Tätigkeitsberichte (ggf. auch Protokolle über die 
Mitgliederversammlung)

▪ Vermögensaufstellung zum 31.12. des Erklärungsjahres

▪ Übersicht über die Bildung und Entwicklung von Rücklagen (bei 
Verpflichtung zur zeitnahen Mittelverwendung)

Materielle Voraussetzungen (Geschäftstätigkeit)



Voraussetzungen:

 freiwillige Leistung 
(z. B. keine Auflage in Strafverfahren)

 keine Gegenleistung
(Ausnahme: z. B. beim Sponsoring können Gegenleistungen vorliegen)

 Zufluss in den gemeinnützigen Bereich
(ideeller Bereich oder Zweckbetrieb)

 als Geld- oder Sachleistung
(Sonderfall Mitgliedsbeitrag, der beim Mitglied nicht steuermindernd abgesetzt werden kann)

 grundsätzlich Nachweis durch Zuwendungsbestätigung nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster

Zuwendungen

 Einnahmen im ideellen Bereich
(steuerfrei)

 steuermindernde Berücksichtigung beim Zuwendenden



Sonderfall Aufwands- bzw. Rückspende

 Gegenstand Aufwendungsersatzanspruch oder sonstige Ansprüche
(z. B. Fahrtkostenersatz oder Lohn-/Honorarvergütungen)

 Geldspende (Vereinfachung durch Wegfall der Zahlung durch den Verein und der 
Rücküberweisung durch den Spender)

Voraussetzungen:

 Aufwand zur Verwirklichung des satzungsmäßigen Zwecks
(z. B. Lohnaufwendungen für Übungsleiter, Erstattung von Kosten für Fahrten zu steuerbegünstigten 
Sportveranstaltungen)

 Rechtsanspruch auf Aufwendungsersatz oder Vergütung (nicht unter der Bedingung des 
Verzichts) 
(z. B. durch Vertrag, Satzungsregelung oder Vereinsordnung aufgrund einer Satzungsermächtigung)

 Werthaltigkeit des Anspruchs im Zeitpunkt der Zusage und des Verzichts

 Erklärung Auszahlungsverzicht innerhalb von 3 Monaten (einmalige Ansprüche) oder 
innerhalb eines Jahres (regelmäßige Ansprüche) nach Fälligkeit

 Zuwendungsbestätigung mit Angabe „Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen“



 Grundsatz: Mittelbindung für den gemeinnützigen Zweck

▪ Verausgabung der Vereinsmittel für den gemeinnützigen 
Satzungszweck

▪ Verbot von Zuwendungen und Gewinnausschüttungen an Mitglieder

 Ausnahme: Annehmlichkeiten

▪ nach allgemeiner Ansicht üblich und im Einzelfall angemessen
(keine feste Betragsgrenze)

▪ Sachgeschenke (nicht Geldgeschenke)
(z. B. anlässlich des Jubiläums aufgrund langjähriger Vereinszugehörigkeit oder wegen eines besonderen 
persönlichen Ereignisses)

Annehmlichkeiten



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen erhalten Sie an den 

Thementischen.

Die Unterlagen zur heutigen Veranstaltung finden Sie auf 

der Internetseite des Thüringer Finanzministeriums.

www.finanzen.thueringen.de

Klicken Sie auf: Steuern | Steuern Aktuell

http://www.finanzen.thueringen.de/

